	

	
	Nummer:
	M3-10
	
	BETRIEBSANWEISUNG
	Betrieb:
	Musterbetrieb
	
	

	
	Bearbeitungsstand:
	05/08
	
	
	
	
	

	
	
	für Brechanlagen
	
	
	

	
	Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich:
	Musterbereich
	
	
	
	

	
	1. ANWENDUNGSBEREICH
	

	
	
	Betrieb eines Brechers zum Brechen
	
	

	
	2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	· Lärm, Staub und Vibrationen

· Herabfallende Erd- und Gesteinsbrocken bei überfülltem Aufgabetrichter

· Herausgeschleudertes Material
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	3. SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

· Niemals die Schutzvorrichtungen entfernen oder unwirksam machen.

· Vor der Aufnahme der Arbeit eine Sichtprüfung der Maschine auf ihren ordnungsgemäßen Zustand vornehmen.

· Aufgabetrichter nicht überfüllen. Abstand von der Brecheröffnung halten. 

· Material vorsortieren, brechergerechtes Material aufgeben.

· Erforderliche persönliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Kapselgehörschutz oder Gehörstöpsel und Schutzhelm tragen. hier genaue Angabe welche PSA zu benutzen ist 

· Einwandfreie, geschlossene Schutzschuhe S3 tragen.

· Arbeitskleidung den Witterungsverhältnissen anpassen.
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	4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN
	

	
	[image: image9.emf]


	· Maschine muss über Hauptschalter abgeschaltet und während der Störungsbeseitigung gegen Wiedereinschalten gesichert werden, z. B. Hauptschalter abschließen.

· Störungsbeseitigungen nur nach vorheriger Einweisung und Absprache vornehmen.

· Kann Störung nicht beseitigt werden, Vorgesetzten informieren.
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	5. ERSTE HILFE
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	· Ersthelfer heranziehen

· Notruf: 112

· Unfall melden

· Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen
	
	

	
	6. INSTANDHALTUNG
	

	
	
	· Instandhaltung (Wartung, Reparatur) nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen.

· Rotor bei Instandhaltungsarbeiten sichern.

· Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.

· Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.

· Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.
	
	

	
	
	
	
	

	


Datum:


Nächster 


Überprüfungstermin:





________________________


Unterschrift:


Unternehmer/Geschäftsleitung








